Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, den 30. Januar 2026
-VD?20- Telefon 9(0)173 - 3188
Davide.Cutolo@senstadt.berlin.de

2650

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

Uber

die Prdsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

tber

Senatskanzlei - G Sen -

Antrag auf Einwilligung zur Aufhebung der Sperre der nach § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO i.V.m.

§ 7 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2026/2027 qualifiziert gesperrt veranschlagten Ausgaben und
Verpflichtungsermdchtigungen sowie Bericht iiber das Priifergebnis der BPU gemdf3 Nr. A. 15a
der Auflagen zum Haushalt 2026/2027 fiir die Ma3nahme

Kapitel 1250 - MG 05

Titel 70143 - Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Sanierung und Modernisierung, -

2. Bauabschnitt (Neubau des Stadions)

Anlagen Lageplan Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
Grundrisse und Schnitte
Planungsstand

1

2

3

4 Risikoanalyse
5 Darstellung der fiktiven Gesamtkosten
6

Betriebs- und Instandsetzungskosten (Il 1323.H.F)

92. Sitzung des Hauptausschusses am 9. Juni 2021
Schreiben SenStadtWohn / SenInnDS - SenStadtWohn V D 1 / SenInnDS IV B Pro /
IV B 1 (V) - vom 25. Mai 2021, rote Nr. 3598

21. Sitzung des Hauptausschusses am 8. Juni 2022
Sammelvorlage SenSBW - Z F 3 - vom 09. Mai 2022, rote Nr. 0289, Berichte 12 bis 15


Stefan Bernhardt
Schreibmaschine
2650


35. Sitzung des Hauptausschusses am 3. Mai 2023
Bericht SenSBW - V D 19 - vom 21. Februar 2023, rote Nr. 0875
Schreiben SenSBW - V D 1 - vom 20. Marz 2023, rote Nr. 0901

47. Sitzung des Hauptausschusses am 18. Oktober 2023
Bericht SenStadt - V D 1 - vom 9. August 2023, rote Nr. 0901 A
Bericht SenStadt - V D 19 - vom 27. September 2023, rote Nr. 0390 E

52. Sitzung des Hauptausschusses am 22. November 2023
Sammelvorlage SenStadt - Z F 10 - vom 6. November 2023, rote Nr. 1290 - Bericht 7

63. Sitzung des Hauptausschusses am 12. Juni 2024
Bericht SenStadt - V D 19 - vom 19. Marz 2024, rote Nr. 1463 A
Bericht SenStadt - V D 19 - vom 24. Mai 2024, rote Nr. 1707

70. Sitzung des Hauptausschusses am 11. Dezember 2024
Drucksache Nr. 19/2053 - und Drucksache Nr. 19/2115 - Drittes Nachtragshaushaltsgesetz
2024/2025 - 3. NHG 24/25, rote Nr. 2026

72. Sitzung des Hauptausschusses am 19. Februar 2025
Bericht SenStadt - V D 19 - vom 11. Dezember 2024, rote Nr. 1707 A

74. Sitzung des Hauptausschusses am 19. Marz 2025

Schreiben SenStadt - V D 19 - vom 11. Marz 2025, rote Nr. 1707 B

Bericht Senat von Berlin - Stadt V D 19 - vom 04. Marz 2025, rote Nr. 1463 C
Bericht SenStadt - V D 19 - vom 25. Februar 2025, rote Nr. 2026 CP

92. Sitzung des Hauptausschusses am 26. November 2025
Sammelvorlage SenStadt - ZF1- vom 13. November 2025, rote Nr. 2509 - Bericht 4 -

Vorgang: 77. Sitzung des Abgeordnetenhauses am 18. Dezember 2025
Drucksache 19/2828 (A. 15q)

Ansatz 2026: 15.000.000,00 €
Ansatz 2027 50.000.000,00 €
Ist 2025: 3.818.410,26 €
Verfligungsbeschrdnkungen: Sperre nach § 24 (3) LHO
Aktuelles Ist (Stand: 26.01.2026): 1.169,77 €
Verpflichtungsermdchtigungen 2026: 151.309.000,00 €
davon gesperrt gem. § 1 Abs. 2 HG 26/27 und gem. 151.309.000,00 €
Sperrvermerk

Verpflichtungsermdchtigungen 2027: 101.309.000,00 €
davon gesperrt gem. § 1 Abs. 2 HG 26/27 101.309.000,00 €

und gem. Sperrvermerk



Gesamtkosten gemdf3 gepriifter Vorplanungsunterlagen vom 29.11.2023 175.000.000 €
(Priifdatum: 22.05.2024)
Veranschlagung im Doppelhaushalt 2026/2027

Neue Gesamtkosten gemdaf3 gepriifter Bauplanungsunterlagen vom
25.09.2025 (Priifdatum: 23.01.2026) 207.500.000 €

Haushaltsrechtliche Grundlagen

§ 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2026/2027 (HG 26/27)

»Zur Aufthebung einer Sperre gemaf3 § 24 Absatz 3 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung bedarf es
bei Baumafinahmen mit einem Gesamtkostenrahmen iiber 1.000.000 Euro zusdtzlich zur
Einwilligung der fiir Finanzen zustdndigen Senatsverwaltung der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses, sofern die Priifung der Unterlagen nach

§ 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung ergibt, dass der Rahmen der bei Veranschlagung
dargelegten Gesamtkosten liberschritten wird.“

Auflage Nr. 15a zum Doppelhaushalt 2026/2027 (HG 26/27)

»Die Veranschlagungen nach § 24 Abs. 3 LHO sind zukiinftig auf einzelne Ausnahmefdalle

zu beschrdnken.

a) Im Falle des Erfordernisses einer Einwilligung des Hauptausschusses gemaf3 § 7 Abs. 1

HG 2026/2027 muss der Bericht das Priifergebnis der BPU erlGutern und eine Darstellung der zu
erwartenden Nutzungskosten (Betriebs- und Instandsetzungskosten gemaf3 Vordruck
SenStadtWohn 11l 1323.H F; dort wo keine Kostenrichtwerttabellen von SenStadtWohn vorhanden
sind, kdnnen ersatzweise normierte Richtkostenvergleichswerte verwendet werden) und daraus
abgeleitet eine Bestatigung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaf3nahme enthalten. Sofern in den
TitelerlGuterungen ausnahmsweise noch nicht dargelegt, sind in dem Bericht auch die
Notwendigkeit der Baumaf3nahme zu begriinden und der Berlin bei einem Verzicht auf die
Baumafinahme erwachsende Nachteil darzustellen. Betragliche Abweichungen sind synoptisch
darzustellen und zu begriinden.”

§ 24 Abs. 3 LHO

»Ausnahmen von den Absdtzen 1 und 2 sind nur zuldssig, wenn es im Einzelfall

nicht méglich ist, die Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, und aus einer spateren
Veranschlagung Berlin ein Nachteil erwachsen wiirde. Die Notwendigkeit einer Ausnahme
ist in den Erlduterungen zu begriinden. Die Ausgaben und Verpflichtungserméchtigungen
fir Maf3inahmen, fiir welche die Unterlagen noch nicht vorliegen, sind gesperrt.“

Beschlussentwurf

Der Hauptausschuss stimmt der Freigabe der bei Kapitel 1250, Titel 70143 qualifiziert
veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermdchtigungen zu und nimmt den Bericht iber das
Priifergebnis der Bauplanungsunterlagen iiber insgesamt 207.500.000 € zur Kenntnis (§ 24
Absatz 3 Satz 3 LHO; § 7 Absatz 1 HG 26/27; Nr. A.15a der Auflagen zum Haushalt 2026/2027).



Der Hauptausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Verpflichtungsermdchtigungen 2026 gemdf3 § 1
Abs. 2 HG 26/27 ab einem Gesamtbetrag von 10.000.000 € gesperrt sind. Nach Kenntnisnahme
durch den Hauptausschuss wird die Einwilligung zur Aufthebung der Verfligungsbeschrdnkungen
und zur Inanspruchnahme von veranschlagten Verpflichtungsermdchtigungen bei der
Senatsverwaltung fiir Finanzen beantragt.

Hierzu wird berichtet:

Vorbemerkungen

Die Mittel fiir die Maf3nahme sind nach § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO, § 7 Absatz 1 HG 26/27
qualifiziert gesperrt veranschlagt. Die Aufhebung der Sperre bedarf zusdtzlich zur Einwilligung der
Senatsverwaltung fiir Finanzen der Einwilligung des Hauptausschusses.

Dariiber hinaus ist dem Hauptausschuss gemdaf3 Nr. A. 15a der Auflagen zum Haushalt
2026/2027 zu berichten.

Die Gesamtkostendnderungen resultieren nicht aus Bedarfsdnderungen und bediirfen daher nicht
der Zustimmung nach § 24 Absatz 5 Satz 2 der LHO.

1. Projektbeschreibung

In einem mehrjdhrigen Prozess wurden unter breiter Beteiligung der Fachverwaltungen, Verbdnde,
Vereine und der Stadtgesellschaft die Entwicklungsmaoglichkeiten fiir den Friedrich-Ludwig-Jahn
Sportpark und das Grof3e Stadion untersucht und abgestimmt, Anlage 1.

Nach der Durchfiihrung eines Werkstattverfahrens in 2021 wurde darauf aufbauend ein
zweiphasiger offener hochbaulicher und stddtebaulich-freiraumplanerischer
Realisierungswettbewerb nach der Richtlinie fiir Planungswettbewerbe (RPW 2013) europaweit
ausgelobt. Das Wettbewerbsverfahren fand mit der Preisgerichtssitzung am 13./14. Dezember
2022 seinen Abschluss.

Das Preisgericht empfahl den auslobenden Verwaltungen einstimmig, die mit dem 1. Preis
ausgezeichnete Arbeit zu realisieren. Die ausgezeichnete Variante geht von einem Neubau des
Stadions an gleicher Stelle aus. Die gepriiften Vorplanungsunterlagen lagen im Mai 2024 vor.

Mit dem 3. Nachtragshaushalt vom 19. Dezember 2024 wurde der Ansatz 2025 von
20.000.000 €, gemdf3 Anlage 9, qualifiziert gesperrt, verbunden mit dem verbindlichen
Kommentar betr. einer ,,Kostensenkenden Umplanung der Baumaf3nahmen Ludwig-Jahn-

Sportpark mit dem Ziel eines maximalen Gesamtmaf3nahmenvolumens von deutlich unter 300
Mio. EUR, moglichst unter 250 Mio. EUR", rote Nr. 2026.

Hierzu wurde dem Hauptausschuss in der 74. Sitzung am 19. Mdrz 2025 berichtet. Der Authebung
der qualifizierten Sperre in Hohe von 5.500.000 € fiir Beauftragung von weiteren
Planungsleistungen bis zu den Bauplanungsunterlagen wurde zugestimmt (rote-Nr.: 1707 B).



Inzwischen liegen gepriifte Bauplanungsunterlagen vom 25. September 2025 (mit Prifdatum vom
23.01.2026) iiber 207.500.000 € vor.

Der Neubau ist als Einrangstadion (Anlage 2) mit drei iiber Rampen verbundenen
ErschliefBungsebenen konzipiert und bietet eine Kapazitét von 20.000 Zuschauerplatzen. Durch
die grof3ziigigen Rampenanlagen sind sdmtliche Bereiche des Stadions vollstdndig barrierefrei
erreichbar. Die 300 Pldatze fiir Personen mit Mobilitdtseinschrankungen sind tiber alle
Triblinenbereiche verteilt und ermoglichen so ein inklusives Stadionerlebnis.

Kiosk- und WC-Bereiche sind dezentral im Stadion angeordnet, sodass vertikale Wege verringert
werden kdénnen. Die Anforderungen an Inklusion und Barrierefreiheit wurden nicht nur fiir die
Zuschauerplatze, sondern auch fiir die Sporttreibenden beriicksichtigt. Die Verbindung zwischen
Umkleidebereichen und Sportfléchen erfolgt barrierefrei. Ebenso ist das Infield barrierefrei mit
den Aufenthaltsbereichen fiir Athletinnen und Athleten bei Leichtathletikveranstaltungen
verbunden.

Die Sportanlagen erfiillen sdmtliche Regelwerke der Leichtathletik- und
Paraleichtathletikverbdnde. Zudem ist das Stadion gemaf3 den Vorgaben des DFB als
zweitligataugliche Spielstdtte ausgelegt.

Die okologischen Auswirkungen der Baumaf3nahmen im Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark wurden
in allen Projektphasen betrachtet und beriicksichtigt. Im abgeschlossenen Wettbewerbsverfahren
zum Neubau des Stadions waren 6kologische Kriterien bereits integraler Bestandteil der
Bewertung der eingereichten Arbeiten. Bei der weiteren Erstellung der Planung wurden im
Rahmen der Erstellung eines Skologischen Gesamtkonzeptes die jeweiligen dkologischen Ziele
und Auswirkungen fortgeschrieben und dargelegt.

Eine Zertifizierung des grof3en Stadions in Anlehnung an das Bewertungssystem Nachhaltiges
Bauen (BNB) in Silber wird angestrebt. Damit gehen unter anderem eine Okobilanzierung aller
Bauteile, sowie eine vertiefte Betrachtung der Lebenszykluskosten des Gebdudes einher. Neben
einer beriicksichtigten PV Anlage auf der Dachflache des Gebdudes wird das anfallende
Regenwasser gesammelt und in Zisternen geleitet. So kann es zur Bewdsserung der Sportflachen
des gesamten Sportparks verwendet werden.

2. Planungsstand
Die Sanierung und Modernisierung des Friedrich-Ludwig-Jahn Sportparks ist in folgende
Bauabschnitte aufgegliedert:

1. Bauabschnitt: Kapitel 1250, Titel 70141 - Abriss des alten Stadions und Herrichtung von
Ersatzsportanlagen

2. Bauabschnitt: Kapitel 1250, Titel 70143 - Neubau des Stadions
3. Bauabschnitt: Kapitel 1250, Titel 70510 - Ertiichtigung des iibrigen Geldndes



Die Mafinahme des 1. Bauabschnitts dient zur Vorbereitung des 2. Bauabschnitts und ist in ihrem
Umfang und Ablauf von diesem abhdngig. Die sich in Umsetzung befindliche Mafinahme des 1.
Bauabschnitts schafft ein freigemachtes Baufeld, sowie die Baugrube fiir den Stadion-Neubau.
Nach einer durchgefiihrten vorbereitenden Schadstoffsanierung des bestehenden Stadions wurde
im Oktober 2024 mit dem Riickbau begonnen. Der Riickbau des Stadions ist abgeschlossen, der
Riickbau der Wallanlagen und Flutlichtmasten befindet sich gegenwartig in der Umsetzung. Mit
einer Fertigstellung ist im 3. Quartal 2026 zu rechnen. Zwischen den Bauabschnitten wurde ein
finales Hohenniveau als Erdbauhorizont abgestimmt, so dass die bauvorbreitenden Maf3inahmen
innerhalb des 2. Bauabschnitts stark reduziert sind.

Fiir den 2. Bauabschnitt liegen gepriifte Bauplanungsunterlagen vom 25.09.2025 (mit Priifdatum
vom: 23.01.2026) iiber insgesamt 207.500.000 € vor (Anlage 3).

Der Antrag auf Zustimmung nach §77 BauOBIn befindet sich gegenwdrtig in der Priifung.

Der 3. Bauabschnitt umfasst die Ertiichtigung des iibrigen Geldndes. Aufgrund der Anforderung
an eine Umsetzung im laufenden Betrieb des Sportparks erfolgt die Umsetzung nach dem 2.
Bauabschnitt. Fiir den 3. Bauabschnitt liegt bereits ein gepriiftes Bedarfsprogramm vor.

2.1 Geplante Meilensteine:

Baubeginn 3. Quartal 2026
Fertigstellung 2029

(Bauzeit ca. 3 Jahre)

2.2 Kostenentwicklung

Kosten gepr. VPU: 175.000.000 € (Stand: 1/2024)
Kosten gepr. BPU: 207.500.000 € (Stand: IV/2025)
vPU BPU

vom 29.11.2023 vom 25.09.2025

Kostengruppen nach DIN 2761 1 tum 22.05.2024) | (Pristdatum 23.01.2026)
Index: 1/2024 Index: 1V/2025

200 - Herrichten und 1.595.527 € 1.384.150,00 €
Erschlief3en
300 - Bauwerk - 78.369.416 € 80.035.000,00 €
Baukonstruktion
400 - Bauwerk - Technische 28.318.856 € 32.111.914,29 €

Anl.

500 - Auf3enanlagen 18.982.990 € 25.979.568,00 €




600 - Ausstatfung und 2541.910€ 2.860.000,00 €

Kunstwerke

700 Baunebenkosten 36.346.436 € 36.310.000,00 €
UV und Rundung 8.844.865 € 28.819.367,71 €
Gesamtkosten

(inkl. UV und Rundung) 175.000.000 € 207.500.000 €

Kostenentwicklung zwischen Vorplanungsunterlagen und Bauplanungsunterlagen:

Gegeniiber den VPU sind Abweichungen zu vermerken, die der Konkretisierung der Planung bzw.
Erkenntnisgewinnen aus weitergehenden Abstimmungen geschuldet sind. Die wesentlichen
Fortschreibungstatbestdnde sind im Folgenden aufgefiihrt:

KG 200

Die ErschliefBungskosten fiir den Stromanschluss haben sich nach Abstimmung mit den Versorgern
als geringer herausgestellt als urspriinglich in den Vorplanungsunterlagen angenommen.

Da das Risiko der Auseinandersetzung mit schadstoffbelastetem Boden fiir den 2. BA nicht
ausgeschlossen werden kann, wurde in KGR 200 ein UV in Hohe von 5 % angesetzt.

KG 300

Gegenliber der Vorplanung konnten durch Vereinfachung der Fassadenlésung und Optimierung
der Dachkonstruktion Einsparungen vorgenommen werden. Fiir die KGR 300 wurde als
Risikovorsorge ein UV in Hohe von 10 % angesetzt.

KG 400

Die Kostenentwicklung resultiert vor allem aus der Fortschreibung von technischen Komponenten
und Anpassungen im Brandschutz.

Durch die detaillierte Ausstattungsplanung der Hauptkiiche und der Kioske ergeben sich
Mehrmengen bei den technischen Anschliissen sowie bei den damit verbundenen Kabeltrassen.

KG 500

Der Planung der Freianlagen wurde angepasst, um einen funktionalen Interimszustand in Hinblick
auf den 3. Bauabschnitts sicherzustellen. Vorplanungen fiir Strauch- und Baumpflanzungen
wurden gemdafB den konkreten Vorgaben des Bebauungsplans 3-87 in die Planung iberfiihrt.

Durch die Konkretisierung der Planung ergaben sich grof3ere Erdmengen bei den technischen
Anlagen in den Aufienbereichen. Zur Regenwasserbewirtschaftung wurden zusdtzliche Rigolen
und Zisternen eingeplant, um das anfallende Regenwasser zu nutzen und versickern zu lassen.

Zudem wurden die Kostenannahmen fiir die Entsorgung von Aushubmaterial auf Grund der
Erkenntnisse aus dem 1.Bauabschnitt angepasst.



KG 600

Die Ausstattung in den Bereichen Hauptkiiche, Catering und Kioske einschlief3lich der
dazugehdrigen Lagerflachen wurde im Hinblick auf die Marktentwicklung fortgeschrieben.

KG 700

In den VPU wurden die Baunebenkosten pauschal mit 28 % der Baukosten angesetzt. Auf Basis
der aktuellen Projekterkenntnisse konnten die Planungshonorare im Zuge der Erstellung der
Bauplanungsunterlagen erneut gepriift und in ihrer Summe reduziert werden.

Auf die zugrunde gelegten Kosten und die dem GU zugeordneten Planungsleistungen wurde ein
GU-Zuschlag in Hohe von rund 10 % hinzugefiigt; der resultierende Betrag in Hohe von 11 Mio. €
ist lediglich eine Vorsorgeposition und kann nur bei entsprechenden Vergabeergebnissen in
Anspruch genommen werden.

Kostenentwicklung aus Baupreissteigerung:

Die Kostensteigerungen aus Baupreissteigerungen im Zeitraum zwischen gepriiften
Vorplanungsunterlagen und gepriiften Bauplanungsunterlagen (1/2024 - IV/2025) betragen
ca. 6,5 %, beziehungsweise rund 11.000.000 €.

3. Berichterstattung im Sinne § 24 Abs. 5 LHO

Die Gesamtkostendnderungen resultieren nicht aus Bedarfsdnderungen und bediirfen daher nicht
der Zustimmung nach § 24 Absatz 5 Satz 2 LHO.

4. Notwendigkeit der Baumafinahme bzw. Auswirkungen eines Verzichts

Das grofde Stadion im Jahnsportpark entsprach nicht den aktuellen Bauvorschriften und wies
Mdngel in Bezug auf Sicherheitsanforderungen und Funktionalitdt auf. Teile des Stadions waren
aufgrund von Schadstoffbelastung gesperrt. Das im Planungswettbewerb mit dem 1. Preis
ausgezeichnete Projekt geht von einem Stadion-Neubau an gleicher Stelle aus.

Es wurde festgelegt, dass die Schadstoffsanierung und Baufeldfreimachung dem Neubau zeitlich
vorgezogen werden sollen. Dies erfolgte um bei den nachfolgenden Gewerken des Stadion-
Neubaus das Risiko von Bauablaufstérungen zu minimieren. Die Leistungen sind bereits soweit
fortgeschritten, dass die Anlage nichtmehr funktionsf&hig ist. Ein Verzicht auf die Umsetzung des
Stadion-Neubaus hatte die Schaffung einer innerstddtischen Brachfldche zur Folge. Diese ginge
mit einem hohen Ansehensverlust fiir das Land Berlin einher.

Aufgrund von steigenden Bau-, Entsorgungs- und Lohnpreissteigerungen wiirde eine spatere
Beauftragung der Baumaf3nahme aller Voraussicht nach zu hdheren Kosten fiihren.



5. Risikoanalyse / Risikovorsorge
Fir die Baumafinahme wurde eine projektspezifische Risikoanalyse mit Einschdtzung der
Eintrittswahrscheinlichkeit und Einordnung der Kostenauswirkungen (Anlage 4) erstellt.

Die Risikovorsorge fiir ,,Unvorhergesehenes (UV) wurde mit rund 28.819.000 € gepriift (siehe
auch Punkt 2.2).

Die hohe Risikovorsorge gleicht die Kalkulationsschwierigkeiten aus, die sich aus der
Einzigartigkeit des Bauvorhabens (Inklusionsschwerpunkt) und der geringen Anzahl vergleichbarer
Anlagen ergeben.

Eine gewisse Unschdrfe bei den eingereichten Planungsunterlagen soll durch den gewdhlten
Vergabeweg (Generalunternehmer mit Planung auf Basis einer funktionalen
Leistungsbeschreibung) kompensiert werden, in dem die Verantwortung fiir die Massenermittlung
auf die Bieter bzw. die Auftragnehmer verlegt wird.

6. Fiktive Gesamtkosten

Die Genehmigung der BPU erfolgte im 1. Quartal 2026 mit Gesamtkosten von 207.500.000 €.
Die Zeitspanne bis zur Fertigstellung liegt damit bei geschatzt rund drei Jahren.

Die Fertigstellung wird fiir das Jahr 2029 prognostiziert.

Die Gesamtkosten der Baumafinahme wiirden sich aufgrund der fiktiven Hochrechnung von
207.500.000 € um 58.828.000 € auf 266.328.000 € erhdhen (Anlage 5).

7. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Nutzungskosten

7.1 Wirtschaftliche Ausfiihrung

Bei der Erstellung der Planungsunterlagen sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gemaf3 den AV
zu §7 LHO Berlin erstellt worden. Die vorliegende Planung stellt die wirtschaftlichste Umsetzung
im Rahmen der technischen und gesetzlichen Méglichkeiten, aufbauend auf dem Ergebnis des
durchgefiihrten Planungswettbewerbs und der fortgeschriebenen Vorplanung dar.

7.2 Nutzungskosten
Im Rahmen der Erstellung der Bauplanungsunterlagen wurden Nutzungskosten gemaf3 DIN 18960
ermittelt.

Gemdaf3 Vordruck ABau Il 1323.H F betragen die zu erwartenden jahrlichen Kosten nach
Fertigstellung der Maf3nahme:

Betriebskosten: rd. 2.340.000 €
Instandhaltungskosten: rd. 400.000 €
Nutzungskosten: rd. 2.740.000 €



-10-

Die Darstellung der jahrlich zu erwartenden Nutzungskosten gemaf3 Vordruck ABau 111 1323.H F
»~Angaben zu den Betriebs- und Instandsetzungskosten ist als Anlage 6 beigefiigt.

8. Finanzierung

Die Ausgaben und Verpflichtungsermdchtigungen fiir die Stadion-Neubau sind im Haushaltsplan
2026 / 2027 bei Kapitel 1250, MG 05, Titel 70143 nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Finanziert bis 2025 7.009.000 €
2026 DHH 2026/2027 15.000.000 €
2027 50.000.000 €
2028 gemdf Investitionsprogramm 50.000.000 £
2025 bis 2029

2029 48.500.000 €
ab 2030 36.991.000 €

207.500.000 €

Die geplanten Ansdtze und Planwerte entsprechen dem geplanten Bauablauf.
Erfahrungsgeméf ist von einer Kassenwirksamkeit von ca. 20% nach Ubergabe an den Nutzer
auszugehen.

Dariiber hinaus kann iiber den Betrag fiir das UV in Hohe von rd. 28.819.000 € nur mit der
vorherigen Zustimmung der Priifinstanz verfiigt werden.

Im Haushaltsjahr 2026 sind die Verpflichtungsermdchtigungen gemaf3 § 1 Abs. 2 HG 26/27
gesperrt. Nach Kenntnisnahme durch den Hauptausschuss wird die Einwilligung zur Aufhebung der
Verfligungsbeschrdnkungen und zur Inanspruchnahme von veranschlagten
Verpflichtungsermdchtigungen fiir das Haushaltsjahr 2026 bei der Senatsverwaltung fiir Finanzen
beantragt.

Die weiteren haushaltsmé&fligen Folgerungen werden bei der Fortschreibung der Finanzplanung
berlicksichtigt.

In Vertretung

Prof. Petra Kahlfeldt

Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
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Lageplan Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark



Anlage 2
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Schnitt und Ansicht



Planungsstand Stand: Dezember 2025

Einordnung der BaumaRBnahme:

¢ abejuy

SenStadt



Kapitel 1250 — Hochbau, MG 05

Titel 70143 -

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Sanierung und Modernisierung, -
2. Bauabschnitt (Neubau des Stadions)

Risikoanalyse:

Risiken fiir Mehrkosten aufgrund: Eintrittswahrscheinlichkeit: | Mehrkosten:

Anlage 4

1. Leistungsstérung gering nicht beriicksichtigt

Der Generalplaner ist mit Grundleistungen bis zur LP4 beauftragt. Dariliber hinaus mit
besonderen Leistungen bis zur LP8. Im Ergebnis sind aktuell keine Leistungsstérungen
feststellbar. Uber zukiinftige Leistungsstérungen lésst sich keine Aussage treffen.

2. Baugrundrisiken,

Kontamination gering beriicksichtigt

Gemdaf3 den Ergebnissen des Baugrundgutachtens wird eine umfangreiche
Bodenentsorgung bzw. -sanierung im Bereich der mit Trimmerschutt aufgefiillten
Bereiche erforderlich. Die Mehrkosten wurden im Zuge der Erstellung der
Kostenberechnung der Tiefbauplanung und Freianlagenplanung beriicksichtigt. Die
Hauptausbaumassen sind dem 1. Bauabschnitt zugehérig (Erdwallabtrag, Herstellung
Planum). Weitergehende Erkenntnisse aus dem 1. Bauabschnitt werden iterativ im 2.
Bauabschnitt beriicksichtigt.

3. Baugrundrisiken, Kampfmittel | gering Beriicksichtigt

Die Mafinahmen zur Kampfmittelfreiheit sind im Rahmen des 1. Bauabschnitt erfolgt.
Es haben sich bislang keine Kampfmittel im Erdreich bewahrheitet. Gegenwdrtig gibt
es keinen Anlass zur Bezifferung von weiteren Risiken fiir den 2. Bauabschnitt.

4, Griindung, Hindernisse im

Baugrund gering Nicht beriicksichtigt

Es liegt eine fortgeschriebene, vollstdndige sowie qualitdtsgetreue Entwurfsplanung
vor. Unkartierte Leitungen stellen jedoch ein Restrisiko dar, auf welche im Zuge der
Bauphase z. B. mit Durchfiihrung von Suchschachtungen reagiert werden muss.

5. Schadstoffentsorgung sehr gering Nicht beriicksichtigt

Durch den gegenwdrtigen Baufortschritt zum Abbruch der hochbaulichen Anlagen
aus dem 1. Bauabschnitt kann das Risiko verldsslicher bewertet werden. Es gab
Verzogerungen innerhalb des 1. Bauabschnitts. Mit Abschluss des 1. Bauabschnitts
verbleiben jedoch keine weiteren baulichen Anlagen auf dem Geldnde. Eine
notwendige Schadstoffentsorgung ist somit auszuschlief3en. Auswirkungen auf die
Termine des 2.Bauabschnitts bestehen aufgrund der vorgezogenen und
abgeschlossenen Leistungen nicht.




6. Vergaberisiken gering Nicht beriicksichtigt

Durch das beauftragte Planungsbiiro sollen die Leistungsphasen 6 und 7 begleitet
werden, um die Bauleistungen an einen Generalunternehmer zu vergeben. Weitere
Planungsleistungen zur Qualitdtssicherung der Durchfiihrung des
Generalunternehmers sind vorgesehen.

Uber diese beiden Vergaben hinaus besteht kein weiteres Risiko in Zusammenhang
mit der Vergabe weiterer Leistungen.

7. Vergaberisiken aufgrund Etwas erh6ht Nicht
hoher Angebotspreise beriicksichtigt

In Anbetracht der aktuellen bauwirtschaftlichen Lage hat sich die Situation leicht
verbessert. Es herrscht ein hoherer Wettbewerb am Markt, was einerseits zu einer
hohen Bieterbeteiligung und zu wirtschaftlichen Angebotspreisen fiihrt. Eine valide
Einschdtzung zu den Submissionsergebnissen ist derzeit nicht durchfiihrbar. Eine
monetdre Beriicksichtigung kann entsprechend nicht erfolgen.

8. Insolvenzen gering Nicht
beriicksichtigt

Aktuell gibt es bei den beauftragten Planern keinen Anlass zur Berlicksichtigung des
hier benannten Risikos. Das Risiko von Insolvenzen bei zukiinftig zu beauftragenden
Bauunternehmen ist maf3nahmenbezogen nicht hoher als Gblich.

9. Bauzeitrisiko gering Nicht
beriicksichtigt

Bauzeitrisiken und damit einhergehende Bauablaufstrungen, die eine Anpassung
von Vertragsterminen von Folgegewerken und Kosten verursachen, sollen durch die
beabsichtigte Generalunternehmervergabe ausgeschlossen werden.

Die zeitliche Abfolge zwischen dem 1. und 2. Bauabschnitt l&sst zum gegenwdrtigen
Zeitpunkt ebenfalls keine Riickschliisse auf ein Bauzeitrisiko zu.

Aufgefreten nach bisheriger Erfahrung prognostizierte Eintrittswahrscheinlichkeit
Fast sicher - zumindest bei jedem 2. Fall (0, 50) hoch

Hdufig - bei jedem 2. bis 5. Fall (0,50 - 0,20) erhéht
Manchmal - bei jedem 5. bis 10. Fall (0,20 - 0,10) etwas erhéht
Selfen - bei jedem 10. bis 25. Fall (0,10 - 0,04) gering

Fast nie - héchstens bei jedem 25. Fall (0,04 - 0,00) sehr gering
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Kapitel 1250 — Hochbau, MG 05

Titel 70143 -

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Sanierung und Modernisierung, -
2. Bauabschnitt (Neubau des Stadions)

Kosten BPU 207.500 T€
Baupreisindex 8,1 %
fiktive Steigerung pro Jahr rd. 16.808 T€
fiktive Steigerung pro Quartal rd. 4.202 T€
Kostenstand geprufte BPU IV. Quartal 2025
voraussichtliche Fertigstellung 2029
entspricht 14 Quartalen
4.202 T€ pro Quartal x 14 Quartale 58.828 T€
Kosten gesamt 207.500 T€
fiktive Gesamtkosten zum voraussichtlichen

Zeitpunkt der Fertigstellung 266.328 T€
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1323.HF

(Angaben zu den Betriebs- und Instandsetzungskosten nach DIN 18960:2020-11)

Angaben zu den

Betriebs- und Instandsetzungskosten nach DIN 18960:2020-11
Ermittlung der nach Fertigstellung der Mainahme zu erwartenden jéhrlichen Haushaltsbelastungen (§ 24 Abs. 1 LHO)

BaumaRnahme:

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
2. Bauabschnitt
Neubau Stadion

Cantianstralle 24, 10437 Berlin

Liegenschafisbezeichnung:
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Bezeichnung des Bauwerks/Baukdrpers:

Groles Stadion
Flache: 2 48.188,69 m? BRI: 404.595,00 m* IGradtagszahl: 3.210,00
Warmeleistung: 1.60 MW Elektr. Anschlussleistung: 3.300,00 kW
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art der Nutzungskosten NKG nach | Einheit | Kosten Kosten/Einheit Kosten/Jahr Anleﬁr Verbrauch/Jahr Verbrauch 2
DIN 18960 (€/m** a) (in €) (in €/a) (in %) (Einheit/a) (Einh./m2 * a)
|Wasser N m* ©0.000,00 2,56
|Schmutzwasser 321 m* 40.00000] 1.7
Niederschlagswasser 321 m? 0,0CII
WarmelFernwarmel-kalte 312315 | MWh 300.000,00 12,a2|
Strom 316 MWh 450.000,00f 19,23
sonst. Ver-/ Entsorgung 317-319;329 0,00
Reinigung und Pflege 330 + 340 390.000,00| 16,67
Bedienung, Inspektion, Wartung 350 500.000,00 21,37
Sicherheits- und Uberwa- 360 600.000,00] 25,64|Nachrichtliche Angabe
chungsdienste der Personalkosten (in €) bei Einsatz
von verwaltungseigenem Personal:
|Batriebskosten (Summe NKG 310 bis 360) 2.340.000,00f 100
Instandsetzung Baukonstruktion 410 100.000,00 Nachrichtliche Angabe
der Personalkosten (in €) bei Einsatz
Instandsetzung Techn. Anlagen 420 von verwaltungseigenem Personal:
Instandsetzung Auftenanlagen 430 100.000,00
Ilnstandsetzungskoslen (Summe NKG 410 bis 430) 400.000,00)
Summe Nutzungskosten 310 bis 360 und 410 bis 430 2.740.000,00)
Aufgestell |Hausverwaltende Dienststelle: "
t . {S -
; ) | Bein, den [§ ¢ i
¢ VAR b = % )
(PLZ) (Datum) ) e
14| 4 Sentsverwaltung fir | gepi iy i
{11 v innefes und Sport” | |
N 7l P— 1
KlogterstraBe 47 = 10179 Berlin
Unterschrift Aufstellerfin (z.B. Leiter/in der hal waltenden Dienststelle/Facility Management)

" Genaue Bezeichnung, Ort, Strae, Hausnummer
2 BezugsgréRen sind NUF / NRF (DIN 277:2021-08)

TRl ABau 2013, Stand: Juni 2025
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	FLJ 2.BA_Entsperrung_druck
	Vorsitzenden des Hauptausschusses
	15.000.000,00 €
	Ansatz 2026:
	50.000.000,00 €
	Ansatz 2027
	3.818.410,26 €
	Ist 2025:
	Sperre nach § 24 (3) LHO
	Verfügungsbeschränkungen:
	1.169,77 €
	Aktuelles Ist (Stand: 26.01.2026):
	151.309.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigungen 2026:
	151.309.000,00 €
	davon gesperrt gem. § 1 Abs. 2 HG 26/27 und gem. Sperrvermerk
	101.309.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigungen 2027:
	101.309.000,00 €
	davon gesperrt gem. § 1 Abs. 2 HG 26/27
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